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eernerr Evaluierung d€s Optionsverfahrens nach $ 29 StAG

eezue Ihr Schreiben vom 14.02.2011

Sehr geehrter Hen Dr. Micksch

mit Ihrem o.g. Schreiben bitten Sie um Informationen zur Evaluierung des Optionsverfahrens

nach $ 29 SIAG.

Mit Schreiben vom 6. September 2010 wurden Sie darüber informiert, dass die Evaluierung

sowohl die Überprüfung des Verfahrens selbst a1s auch eine wissenschaftliche Untersuchung

zum Entscheidungsverhalten der betroffenen Personen umfasst.

Das vorn Bundesant fijr Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchgeflihrte wissenschaftliche

Projekt umfasst zum einen eine qualitative Untersuchung, die allein aufdie Optionspflichti-

gen bezogen ist, und zum anderen eine quantitative Untersuchung zum Einbürgerungsverhal-

ten von Ausländem in Deutschland, in deren Rahmen auch Optionspflichtige befragt werden.

Im Rahmen des qualitativen Projekts ,,Die Optionsregelung im Staatsangehörigkeitsrecht aus

der Sicht von Betroffenen" werden derzeit 30 Leitfadeninterviews in den drei Städten Nüm-

berg, Fürth und Erlangen mit Optionspflichtigen geftihrl. Aufgrund des sensiblen Themen-

felds und der zunächst nicht abs chätzbaren Ztginglichkeit von Optionspflichtigen ftir Befra-

gungen sowie aufgnurd bislang fehlender wissenschaftlicher Erkenntnisse hat sich dieser
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explorative Alsatz als sinnvoll erwiesen. Dies gilt auch ftir die regionale Beschränkung, ins-

besondere weil für eine qualitative Studie ohnehin kein Repräsentativitätsanspruch besteht.

Bisher liegen keine systematischen Erkenntnisse über das Entscheidungsverhalten von Opti-

onspflichtigen, die dahinter liegenden subjektiven Sichtweisen und den Verlauf der Entschei-

dungsprozesse vor. Diese Wissenslücken sollen durch das Forschungsvorhaben geschlossen

werden. Im Zentrum der Befragungen stehen das Erleben des optionsverfahrens, das Ent-

scheidungsverhalten, der Behördenkontakt, aber auch allgemeinere Fragen zur Bedeutung von

Staatsangehörigkeit, zu Zugehörigkeits- und Heimatgefühlen sowie zur persönlichen Zu-

kunftsplanung.

Das quantitative Projekt ,,Das Einbürgerungsverhalten von Ausländerinnen und Ausländem in

Deutschland" soll rurtersuchen, anhand welcher Kriterien Entscheidungen für oder gegen eine

Einbürgerung/option getroffen werden, wie das Einbürgerungs-/optionsverfahren erlebt wird,

und wie bereits eingebürgerte Personen die Auswirkungen des Erwerbs der deutschen Staats-

angehörigkeit auf ihre persönlichen Lebensumstände beurteilen. Um hierzu belastbare Ergeb-

nisse zu gewinnen, wird bis etwa Mitte 2011 eine bundesweite, quantitative untersuchung auf

Basis standardisierter Interuiews durchgeftihrl. Daran schließt sich die Auswerlung bis Ende

201 1 an. Dabei werden vier in Bezug auf die Einbürgerung relevante Gruppen befragt: 1) Per-

sonen, die seit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes im Januar 2005 eingebürgert

wurden und zum Zeitpunkt der Einbürgerung mindestens 18 Jahre alt waren. 2) Personen im

Alter ab 18 Jahren mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die sich zum zeitpunkt der Befra-

gung im Einbürgerungsverfahren be{inden. 3) Personen im Alter ab 18 Jahren mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit, die zum Zeitpunkt der Befragung seit mindestens acht Jahren mit

einem gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, aber derzeit keinen Einbürge-

rungsantrag gestellt haben. 4) Optionspflichtige mit Einbürgerung gemäß $ 40 b SIAG im

Alter ab 16 Jahren. Insgesamt sollen etwa i.600 Personen befragt werden, darunter sindje-

weils 400 standardisierte Interviews mit Angehörigen der vier genannten Gruppen. Mit einem

Abschluss dieser beiden Forschungsprojekte ist nicht vor Anfang 2012 zu rechnen.

Bei der Evaluierung des verwaltungsverfahrens liegt der schwerpunkt bei den Lzindem, die

die Optionsverfahren in eigener Verwaltringszuständigkeit durchfü,hren. In enger Zusammen-

arbeit mit den Ländem sollen unter anderem das melderechtliche Erfassungs- und Mittei-

lungsverfahren, die Zustellung der Informationen nach $ 29 Abs. 5 SIAG, der Rücklauf durch

die optionspflichtigen, die Anträge auf Erteilung einer Beibehaltungsgenehmigung nach $ 29

Abs. 3 SIAG und der durchschnittliche Verwaltungsaufwand näher unlersucht werden. Wie
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tt'tt t uot ' bereits im Schreiben vom 6 . September 20 I 0 ausgefülrt, ist hier j edoch erst Ende des Jahres

mit ersten belastbaren Erkenntnissen zu rechnen.

Neben diesen beiden konkreten Evaluierungsmaßnahmen ist das Bundesministerium des In-

nem aber auch an Erfahrungen und Erkenntnissen der behoffenen Verbäinde interessiert. In-

soweit würde ich mich freuen, wenn Sie uns Ihre konkreten Erfahrungen mit dem Optionsver-

fahren und den von diesem Verfahren betroffenen Jugendlichen mitteilen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Y*" r/
Franz W
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